
 

 

 
BESTÄTIGUNG 

 
Hiermit bestätigen wir 
Frau/Herrn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geb. am: 

Wichtig ! 
Diese Bescheinigung unbedingt gesiegelt im 
Studierendensekretariat einreichen, da eine 
Immatrikulation sonst nicht möglich ist. 

 
 

das ihr/sein Promotionsvorhaben 

im Fachbereich   

Fachgebiet    

betreut wird bzw. als Doktorandin/Doktorand angenommen wurde* und somit nach Maßgabe der 
geltenden Promotionsordnung zur Einschreibung berechtigt ist. 

 
§ 9 Abs. 2 NHG 
"Zur Promotion kann als Doktorandin oder Doktorand zugelassen werden, wer einen 
Master, Diplom- oder Magister-Studiengang oder einen diesen entsprechenden 
Studiengang, der zu einem Staatsexamen führt, abgeschlossen hat." 

 
 

Die Doktorandin/der Doktorand verfügt über ausländische Bildungsnachweise. Die 
Zeugnisse wurden im Prüfungsamt unseres Fachbereiches nach den Richtlinien der 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) bei der KMK überprüft. Einer 
Einschreibung zur Promotion steht nichts entgegen. 

Sachbearbeitung Prüfungsamt  

Bitte unbedingt ankreuzen: 
Die Dissertation wird in englischer deutscher Sprache abgefasst. 

 
Name Betreuerin/Betreuer:   

Name Dekanin/Dekan/ oder Vorsitzende/Vorsitzender des Promotionsausschusses: 

 
 

 
Osnabrück, den   

 
 

    (Siegel)   
Betreuerin/Betreuer Dekanin/Dekan o. Vorsitzende/ 

Vorsitzender d. Promotionsausschusses 
 

* sofern die Promotionsordnung ein Annahmeverfahren vorschreibt, ist der Beschluss über die Annahme zwingend beizufügen 


